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LA14 Verhältnis des Grundgehalts für 
Männer zum Grundgehalt für Frauen nach 
Mitarbeiterkategorie.
1. Relevanz 

Viele Länder haben Gesetze eingeführt, um den Grundsatz 
des gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit durchzuset­
zen. Für dieses Thema setzt sich auch das ILOC-Überein­
kommen C100 über die Gleichheit des Entgelts männlicher 
und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit ein. 
Lohn- und Gehaltsgerechtigkeit ist ein Faktor, um qualifi­
zierte Arbeitskräfte an die Organisation zu binden. Dort, 
wo ein Ungleichgewicht herrscht, riskieren Organisationen, 
dass ihr Ruf beschädigt wird und sie wegen Diskriminie­
rung verklagt werden.

2. Erstellung des Berichts 

2.1	 Ermitteln Sie für jede Arbeitnehmerkategorie der 
gesamten berichtenden Organisation die Zahl der 
Arbeiternehmer aufgeteilt nach Geschlecht unter 
Verwendung der Informationen aus LA13. Die  
Arbeitnehmerkategorien sollten auf der Grundlage 
des Personalmanagementsystems der berichtenden 
Organisation bestimmt werden. Die Zahl der  
Arbeitnehmer sollte der entsprechen, die unter LA1 
angegeben wurde.

2.2	 Ermitteln Sie das Grundgehalt für Frauen und  
Männer in jeder Mitarbeiterkategorie.

2.3	 Es kann jeder geeignete Abrechnungszeitraum 
herangezogen werden (z. B. stündlich, wöchentlich, 
monatlich oder jährlich).

2.4	 Geben Sie das Verhältnis des Grundgehalts von  
Frauen gegenüber dem Grundgehalt von Männern 
für jede Mitarbeiterkategorie an.

3. Definitionen

Grundgehalt

Ein fester Mindestbetrag, der dem Angestellten als Gegen­
leistung für die Erfüllung seiner Pflichten gezahlt wird.  
Dies beinhaltet keine zusätzlichen Zuwendungen, wie z. B. 
für eine bestimmte Dauer der Betriebszugehörigkeit,  
Überstunden, Bonuszahlungen, Weihnachts- oder Urlaubs­
geld oder sonstige zusätzliche Zuschüsse (z. B. Fahrtkosten­
zuschuss).

4. Dokumentation

Informationen für diesen Indikator können u.a. 
in den Personalakten und den Buchungen für die 
Gehaltszahlungen enthalten sein.

5. Quellen 

•	 ILOC-Übereinkommen C100, Übereinkommen  
über die Gleichheit des Entgelts männlicher und 
weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit, 
1951.

•	 ILOC-Übereinkommen C111, Diskriminierung in  
Beschäftigung und Beruf, 1958.

•	 ILOC-Erklärung über die grundlegenden Prinzipien 
und Rechte bei der Arbeit von 1998.




